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Vorwort

Die Dekarbonisierung großer Volkswirtschaften ist in vol-
lem Gange. Die EU und Deutschland haben mit Emissions-
handelssystemen, mit sektoralen Vorgaben wie dem Verbot 
von Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035 oder dem deut-
schen Klimaschutzgesetz den Weg in die Klimaneutralität 
gewiesen. In der Wirtschaft, in Unternehmen sind ESG, die 
EU-Taxonomie, die Umstellung auf nachhaltige Produktion 
und die Kontrolle von Lieferketten brandaktuelle Themen, 
die längst die operative und strategische Ebene großer und 
mittelständischer Unternehmen erreicht haben. 

Doch viele Menschen, insbesondere auch junge Menschen 
fragen, ob das alles ausreicht, die globale Erwärmung wirk-fragen, ob das alles ausreicht, die globale Erwärmung wirk-fragen, ob das alles ausreicht, die globale Erwärmung wirk-
sam zu mindern. Wenn Kipppunkte überschritten werden sam zu mindern. Wenn Kipppunkte überschritten werden sam zu mindern. Wenn Kipppunkte überschritten werden sam zu mindern. Wenn Kipppunkte überschritten werden 
und ein Verlust des Klimagleichgewichts droht, wenn eine und ein Verlust des Klimagleichgewichts droht, wenn eine und ein Verlust des Klimagleichgewichts droht, wenn eine und ein Verlust des Klimagleichgewichts droht, wenn eine und ein Verlust des Klimagleichgewichts droht, wenn eine und ein Verlust des Klimagleichgewichts droht, wenn eine 
vom Menschen nicht mehr beeinflussbare Dynamik entste-vom Menschen nicht mehr beeinflussbare Dynamik entste-vom Menschen nicht mehr beeinflussbare Dynamik entste-vom Menschen nicht mehr beeinflussbare Dynamik entste-vom Menschen nicht mehr beeinflussbare Dynamik entste-vom Menschen nicht mehr beeinflussbare Dynamik entste-vom Menschen nicht mehr beeinflussbare Dynamik entste-vom Menschen nicht mehr beeinflussbare Dynamik entste-vom Menschen nicht mehr beeinflussbare Dynamik entste-vom Menschen nicht mehr beeinflussbare Dynamik entste-vom Menschen nicht mehr beeinflussbare Dynamik entste-vom Menschen nicht mehr beeinflussbare Dynamik entste-
hen könnte, dann muss jetzt vielleicht noch entschiedener hen könnte, dann muss jetzt vielleicht noch entschiedener hen könnte, dann muss jetzt vielleicht noch entschiedener hen könnte, dann muss jetzt vielleicht noch entschiedener hen könnte, dann muss jetzt vielleicht noch entschiedener hen könnte, dann muss jetzt vielleicht noch entschiedener hen könnte, dann muss jetzt vielleicht noch entschiedener hen könnte, dann muss jetzt vielleicht noch entschiedener hen könnte, dann muss jetzt vielleicht noch entschiedener hen könnte, dann muss jetzt vielleicht noch entschiedener hen könnte, dann muss jetzt vielleicht noch entschiedener hen könnte, dann muss jetzt vielleicht noch entschiedener hen könnte, dann muss jetzt vielleicht noch entschiedener 
gehandelt werden, dann sollte jedes Land ein Beispiel set-gehandelt werden, dann sollte jedes Land ein Beispiel set-
zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe zen. Aus der Sorge vor einer drohenden Wärmekatastrophe 
heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie heraus, wollen nicht nur Klimaaktivisten mehr Tempo, sie 
wollen auch alle Hebel nutzen. Im Zuge einer politischen 
Bewegung des „Judicial activism“ sollen mit entsprechenden 
Klimaklagen Zivilgerichte dazu veranlasst werden, in An-
wendung und Ausfüllung von Generalklauseln große Unter-
nehmen zu verpflichten, Schadensersatz für vergangenes 
Verhalten zu leisten oder ihr Produktions- und Marktver-
halten schon vor den gesetzlich bestimmten Terminen zu 
verändern. 

Die Motive dafür sind allemal verständlich, die Anrufung 
von Gerichten ist ohnehin legitim. Doch das Grundgesetz 
stellt das parlamentarisch beschlossene Gesetz in den Mit-
telpunkt der Verfassungsordnung. Der Weg in die Klima-
neutralität ist beschritten. Doch er wird kein gradliniger sein 
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Vorwort

können, weil die notwendigen politischen Debatten wesent-
lich im Parlament stattfinden, die jeweilige Willensbildung 
des Volkes dort in ihrer Pluralität von den mandatierten Re-
präsentanten aufgenommen wird. Die Auseinandersetzung 
über das Gebäudeenergiegesetz im Juli 2023, die mit einer 
Eilentscheidung des BVerfG1 auch eine parlamentsrechtliche 
Facette erhalten hat, zeigt die Bedeutung einer deliberativen 
Demokratie und die Zentralität der parlamentarischen Ver-
handlungs- und Entscheidungsverfahren.

Die neben anderen Automobilunternehmen beklagte Volks-
wagen AG hat mich gebeten, gutachterlich zu Klimaklagen 
Stellung zu nehmen. Über den konkreten Rechtsstreit hinaus 
geht es dabei nicht nur um Grundfragen des Verfassungs-
rechts. Hinter den Problemen der Rechtsanwendung steht 
die Frage nach dem Selbstverständnis einer Gesellschaft, die die Frage nach dem Selbstverständnis einer Gesellschaft, die die Frage nach dem Selbstverständnis einer Gesellschaft, die 
angesichts großer Herausforderungen die Ziele der Transfor-angesichts großer Herausforderungen die Ziele der Transfor-angesichts großer Herausforderungen die Ziele der Transfor-angesichts großer Herausforderungen die Ziele der Transfor-
mation und geostrategischer Selbstbehauptung so erreicht, mation und geostrategischer Selbstbehauptung so erreicht, mation und geostrategischer Selbstbehauptung so erreicht, mation und geostrategischer Selbstbehauptung so erreicht, mation und geostrategischer Selbstbehauptung so erreicht, mation und geostrategischer Selbstbehauptung so erreicht, 
dass ihre gewaltenteilige Ordnung am Ende des Tages nicht dass ihre gewaltenteilige Ordnung am Ende des Tages nicht dass ihre gewaltenteilige Ordnung am Ende des Tages nicht dass ihre gewaltenteilige Ordnung am Ende des Tages nicht dass ihre gewaltenteilige Ordnung am Ende des Tages nicht dass ihre gewaltenteilige Ordnung am Ende des Tages nicht dass ihre gewaltenteilige Ordnung am Ende des Tages nicht dass ihre gewaltenteilige Ordnung am Ende des Tages nicht dass ihre gewaltenteilige Ordnung am Ende des Tages nicht dass ihre gewaltenteilige Ordnung am Ende des Tages nicht dass ihre gewaltenteilige Ordnung am Ende des Tages nicht dass ihre gewaltenteilige Ordnung am Ende des Tages nicht 
geschwächt, sondern gestärkt wird.geschwächt, sondern gestärkt wird.geschwächt, sondern gestärkt wird.geschwächt, sondern gestärkt wird.geschwächt, sondern gestärkt wird.geschwächt, sondern gestärkt wird.geschwächt, sondern gestärkt wird.geschwächt, sondern gestärkt wird.geschwächt, sondern gestärkt wird.

Bonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di FabioBonn, im Juli 2023 Udo Di Fabio
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